
 
 
 

Übersichtsbegehung Artenschutz 
und  

Habitatpotenzialanalyse 
 

zum Bebauungsplan 
 

„Feuerwehrhaus Rudersberg“ 
 

in Rudersberg-Schlechtbach 
 
 
 
 
 
 

Auftraggeber: Gemeinde Rudersberg 
Bauamt 
Backnanger Straße 26  
73635 Rudersberg  
Tel. 07183 3005-52, Fax 07183 3005-55 
E-Mail: H.Herrmann@rudersberg.de  
 

 
Auftragnehmer: Fuchs & Kusterer - Landschaftsarchitekten - PartGmbB 

Mendelssohnstraße 25 • 70619 Stuttgart 
Fon 0711.4792940  •  Fax 0711.4792840 
info@werkgruppe-gruen.de 
 

 
Bearbeitung: Peter Endl 

 
Dipl.-Biologe 

Mitarbeit: Jörg Daiss  
 
 
März 2024 
 



Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse  
zum Bebauungsplan „Feuerwehrhaus Rudersberg“ in Rudersberg-Schlechtbach Inhalt Seite 1 

 

Inhaltsverzeichnis Seite 
 

1 Aufgabenstellung .......................................................................................................... 1 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ................................................. 1 

3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) .............................. 6 

4 Methodik ......................................................................................................................... 7 

5 Habitatpotenzialanalyse ............................................................................................... 7 
5.1 Vögel .............................................................................................................................................. 7 

5.2 Reptilien ........................................................................................................................................ 9 

5.3 Amphibien ..................................................................................................................................... 9 

5.4 Holzbewohnende Käferarten und Falterarten ........................................................................... 9 

5.5 Säugetiere ..................................................................................................................................... 9 

5.6 Weitere Arten .............................................................................................................................. 11 

6 Fazit .............................................................................................................................. 11 

7 Literatur ........................................................................................................................ 11 

 
 



Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse  
zum Bebauungsplan „Feuerwehrhaus Rudersberg“ in Rudersberg-Schlechtbach Seite 1 

 

1 Aufgabenstellung 
Aufgabenstellung war eine Übersichtsbegehung Artenschutz und Habitatpotenzialanalyse zum Bebau-
ungsplan „Feuerwehrhaus Rudersberg“ in 73635 Rudersberg, Ortsteil Schlechtbach, Landkreis Rems-
Murr-Kreis. 

Im Zuge der Übersichtsbegehung soll geprüft werden, ob gegebenenfalls artenschutzrechtliche Belange im 
Rahmen der weiteren Planung zu berücksichtigen sind. 

Zur detaillierten Abgrenzung des Untersuchungsgebietes und zum Bebauungsplan siehe Abb. 1 und 2. 

 

 

2 Lage und Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
Das Untersuchungsgebiet liegt am östlichen Ortsrand von Rudersberg Gewann „Langfeld“ auf den Flste. 
Nrn. 222/1, 311, 311/1, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 321, 322, 323 und 356/4. Es umfasst ca. 0,9 ha. 

Nördliche Begrenzung bildet die „Neue Zumhofer Straße“, östlich liegen Grünlandflächen, südlich 
Ackerflächen. Die westliche Begrenzung bildet ein asphaltierter Wirtschaftsweg. 

Es befinden sich keine nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 33 NatSchG B.-W. geschützten Biotope, Natur-
denkmäler und Schutzgebiete im Untersuchungsgebiet. Südwestlich und südlich liegen Teilbereiche des 
Biotops-Nr. 171231198786 „Oberbach und Brunnenbach südlich Zumhof“. 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich weder Kernfläche und Kernraum noch Suchräume des Biotop-
verbunds (LUBW, 2024). 

Die aktuelle FFH-Mähwiesenkartierung der LUBW (LUBW, 2023) weisen weder das Untersuchungsgebiet 
noch Flächen im näheren Umfeld als Flachlandmähwiesen aus. 

Die Gemeinde Rudersberg liegt im Naturpark Nr. 5 „Schwäbisch Fränkischer Wald“. 

 

 
Abb. 1: Luftbild mit Abgrenzung Untersuchungsgebiet (LUBW, 2024) 
 Magenta: Biotop „Oberbach und Brunnenbach südlich Zumhof“ 
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Abb. 2: Bebauungsplan-Vorentwurf „Feuerwehrhaus Rudersberg“ in Rudersberg-Schlechtbach 

GEMEINDE RUDERSBERG / KÄSER INGENIEURE GBR, 2024)  
 

 

 
Abb. 3: Ansicht aus Westen auf das Untersuchungsgebiet. 
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Abb. 4: Strukturlose Böschung im nördlichen Untersuchungsgebiet an der „Neuen Zumhofer Straße“ 
 

 

 
Abb. 5: Ansicht aus Süd-Osten, links im Bild angrenzende Ackerflächen. 
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Abb. 6: Detailansicht Grünland: neben Gräsern 
 dominieren typische Zeigerarten 

intensiv genutzter Fettwiesen. 
 

 

 
Abb. 7: Hinweis auf eine intensive Nutzung des Grünlands: Schleppschlauchdüngung im Frühjahr. 
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Abb. 8: Gehölze am „Brunnenbach“ und kleiner Streuobstbestand 

 

 

  
Abb. 9: Weide mit Spechthöhle und Abb. 10: Die Stockente wurde mit zwei Paaren 
 -hieben am „Brunnenbach“  am „Brunnenbach“ festgestellt 
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Abb. 11: Gehölzfreier Bereich des „Brunnenbachs“, südwestlich nahe des Untersuchungsgebiets  
 
 

3 Rechtliche Grundlagen Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 7 BNatSchG definiert, welche Tier- und Pflanzenarten besonders bzw. streng geschützt sind. Nach § 7 
Abs. (2) Nr. 13 sind besonders geschützte Arten: 
a) Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der Verordnung (EG) Nr. 338/97 

b) nicht unter Buchstabe a) fallende 
aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) aufgeführt sind, 
bb) „europäische Vogelarten“ (Artikel 1 VS-RL) 

c) Tier- und Pflanzenarten des Anhang 1, Spalte 2 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
 
Gemäß § 7 Abs. (2) Nr. 14 sind streng geschützte Arten: besonders geschützte Arten, die 
a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL) 

c) in Anhang 1, Spalte 3 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) aufgeführt sind. 
 
Die streng geschützten Arten sind demnach eine Teilmenge der besonders geschützten Arten. 
Der § 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift für den Artenschutz, die für die besonders und streng 
geschützten Tier- und Pflanzenarten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen definiert. 
Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten: 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen, zu 

töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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4 Methodik 
Die Übersichtsbegehung wurde am 14.03.2024 bei günstigen Witterungsbedingungen (sonnig, leicht 
bewölkt, 14 °C, kein Wind) durchgeführt. Dabei erfolgte eine Erfassung potenzieller Habitate nach Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit der FFH-Richtlinie (Anhang IV) bzw. der Vogelschutz-
richtlinie (Rote Liste Arten zzgl. Vorwarnlistenarten) geschützter Tierarten. 
Des Weiteren wurde eine Habitatpotenzialanalyse nach dem Zielartenkonzept Baden-Württemberg (ZAK) 
(LUBW, 2024) durchgeführt. 
 

 

5 Habitatpotenzialanalyse 
Anhand der Habitatstrukturen im Untersuchungsgebiet wurde eine Habitatpotenzialanalyse unter Berück-
sichtigung der Ergebnisse der faunistischen Übersichtsbegehung sowie des ZAK (LUBW, 2024) durch-
geführt. Dabei wurden nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützte Arten (in Verbindung mit 
europarechtlich geschützten Arten) betrachtet. 

Das Untersuchungsgebiet wird mit Ausnahme der Straßenböschung entlang der „Neuen Zumhofer Straße“ 
landwirtschaftlich genutzt, es erfolgt eine intensive Grünlandnutzung (Wirtschaftswiese, vermutlich 
Silierung). Die östlich angrenzenden sowie die westlich über dem Wirtschaftsweg liegenden Grünland-
flächen gehören zur selben Bewirtschaftungseinheit. Zum Zeitpunkt der Übersichtsbegehung war die 
hohe Dominanz an Gräsern, Löwenzahn, Hahnenfuss und Kleearten erkennbar. Die Fläche wurde vor 
wenigen Tagen gedüngt (Schleppschlauchverfahren). Besondere Habitatstrukturen bspw. für Reptilien 
(besonnte, lückig bewachsene Böschungen, Trockenmauern, Altholz, Reisighaufen) und Gewässer mit einer 
Eignung für Amphibien (dauerhaft wasserführende Gräben und Senken) sind nicht vorhanden. 

Südlich über einer Ackerfläche und süd-westlich über dem Wirtschaftsweg an das Untersuchungsgebiet 
angrenzend liegen Teilbereiche des Biotops „Oberbach und Brunnenbach südlich Zumhof“ sowie ein kleiner 
Streuobstbestand mit überalterten, teils abgängigen Obstbäumen. Die Gehölzbestände entlang des naturnah 
ausgebildeten „Brunnenbachs“ können als gewässerbegleitender Auwaldstreifen eingestuft werden. Es 
dominieren Erlen, Eschen und Weiden. Alter Baumbestand und Bäume mit Baumhöhlen sind nur spärlich 
vorhanden. Die landwirtschaftliche Nutzung erfolgt bis fast an das Bachufer, ein Gewässerrandstreifen ist nur 
schmal ausgebildet. 

 
ZAK-Status:  
LA = Landesart Gruppe A; LB = Landesart Gruppe B; N = Naturraumart; z = zusätzliche Zielart 
Untersuchungsrelevanz:  
1 = Arten, von denen mögliche Vorkommen bei vorhandenem Habitatpotenzial immer systematisch und 

vollständig lokalisiert werden sollten; die Beurteilung des Habitatpotenzials erfolgt durch Tierökologen im 
Rahmen einer Übersichtsbegehung.  

2 = Arten, die bei vorhandenem Habitatpotenzial auf mögliche Vorkommen geprüft werden sollten; im Falle kleiner 
isolierter Populationen durch vollständige systematische Erfassung; bei weiterer Verbreitung im 
Untersuchungsgebiet durch Erfassung auf repräsentativen Probeflächen; die Bewertung des Habitatpotenzials 
erfolgt durch Tierökologen im Rahmen einer Übersichtsbegehung. 

3 = Arten,die vorrangig der Herleitung und Begründung bestimmter Maßnahmentypen dienen; mögliche 
Vorkommen sind nach Auswahl durch das EDV-Tool nicht gezielt zu untersuchen. 

n.d. = Nicht definiert; Untersuchungsrelevanz bisher nur für die im Projekt vertieft bearbeiteten Artengruppen 
definiert. 

 

5.1 Vögel 
Aufgrund der Habitatstrukturen ist ein Vorkommen geschützter und gefährdeter Brutvogelarten zunächst 
nicht auszuschließen.  

Teilweise können Vorkommen der im Zielartenkonzept Baden-Württemberg für den Naturraum und die 
Habitatstrukturen angegebenen Brutvogelarten jedoch aufgrund fehlender Ausbildung der Habitat-
strukturen ausgeschlossen werden. 
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Tab. 1: Arten im Untersuchungsgebiet. 
B: Brutverdacht, BVU: Brutvogel im Umfeld/Nahrungsgast. RL: Rote Liste, BW: Baden-Württemberg, 
D: Deutschland, 1: Vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet; 3: gefährdet, P: Potenziell gefährdet, 
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes; V: Vorwarnliste, R: Art mit geografischer Restriktion 
D: Datengrundlage unzureichend; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz, § besonders geschützte Art, 
§§ Streng geschützte Art; VS-RL: Vogelschutzrichtlinie: * Art. 1, Anh I: Anhang I der VS-RL 

Nr. Artname (deutsch) Art Status RL BW RL D 
geschützt 

nach 
BNatSchG 

VS-RL 

1. Amsel Turdus merula BVU - - § * 
2. Blaumeise Parus caeruleus BVU - - § * 
3. Buchfink Fringilla coelebs BVU - - § * 
4. Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla BVU - - § * 
5. Grünfink Chloris chloris BVU - - § * 
6. Kohlmeise Parus major BVU - - § * 
7. Mäusebussard Buteo buteo BVU - - §§ * 
8. Misteldrossel Turdus viscivorus BVU - - § * 
9. Rabenkrähe Corvus corone BVU - - § * 
10. Ringeltaube Columba palumbus BVU - - § * 
11. Rotkehlchen Erithacus rubecula BVU - - § * 
12. Star Sturnus vulgaris BVU - 3 § * 
13. Stockente Anas platyrhynchos BVU V - § * 

 
Insgesamt konnten 13 Vogelarten im Untersuchungsgebiets und näheren Umfeld festgestellt werden. Im 
Untersuchungsgebiet selbst ist ein Vorkommen von Brutvogelarten auszuschließen. Für alle festgestellten 
Arten besteht Brutverdacht im Umfeld, für einige von ihnen insbesondere in den Gehölzbeständen und dem 
Streuobstbestand südlich und südwestlich des Untersuchungsgebiets. Ein Vorkommen streng geschützter 
Brutvogelarten und Vogelarten des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie können für das Untersuchungs-
gebiet auf Grund der Lage, Kleinräumigkeit und Nutzung ausgeschlossen werden.  

 

Tab. 2: Prüfliste Vögel 
Artname (deutsch) Art ZAK 

Status 
Unter-
suchungs-
relevanz 

Brutvorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Braunkehlchen Saxicola rubetra LA 2 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Feldlerche Alauda arvensis N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Grauammer Emberiza calandra LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Kiebitz Vanellus vanellus LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Rebhuhn Perdix perdix LA 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Wachtelkönig Crex crex LA 3 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Busch- und Baumfreibrüter  - - Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Gebäudebrüter  - - Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Gewässer- und 
Röhrichtbrüter  - - 

Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Baumhöhlenbrüter  - - Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Bodenbrüter  - - Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 
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5.2 Reptilien  

Tab. 3: Prüfliste Reptilien 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet  

Zauneidechse Lacerta agilis N 1 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

 

5.3 Amphibien 
Es sind keine aquatischen und terrestrischen Lebensräume für Amphibienarten im Untersuchungsgebiet 
vorhanden. Ein Vorkommen ist daher aufgrund fehlender Habitatstrukturen auszuschließen. Nicht voll-
ständig auszuschließen sind Vorkommen z.B. des Grasfrosches (Rana temporaria) im „Brunnenbach“ 
südlich bzw. südwestlich des Untersuchungsgebiets. Die Suche nach Laich an geeigneten Stellen erbrachte 
allerdings keine Funde. 

 

5.4 Holzbewohnende Käferarten und Falterarten 

Tab. 4: Prüfliste Holzbewohnende Käferarten, Falterarten 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet  

Hirschkäfer Lucanus cervus N n.d. Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Juchtenkäfer Osmoderma eremita LA n.d. Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Dunkler Wiesenknopf-
Ameisenbläuling Phengaris nausithous LB 3 Vorkommen aufgrund fehlender 

Habitatstrukturen auszuschließen 

Großer Feuerfalter Lycaena dispar LB 3 Vorkommen aufgrund fehlender 
Habitatstrukturen auszuschließen 

Nachtkerzenschwärmer Proserpinus 
proserpina LB n.d. Vorkommen aufgrund fehlender 

Habitatstrukturen auszuschließen 
 

Baumbestand mit entsprechenden Habitatstrukturen für holzbewohnende Käferarten (Totholz, ent-
sprechend ausgeprägte Höhlen und Baumspalten in älteren Laubbäumen) ist im Untersuchungsgebiet nicht 
vorhanden. 

Das Vorkommen von Falterarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie kann ausgeschlossen werden, da 
entsprechende Eiablage- und Raupennahrungspflanzen im Untersuchungsgebiet u.a. aufgrund der 
intensiven Nutzung fehlen. 

 

5.5 Säugetiere 

Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Fransenfledermaus Myotis nattereri LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 
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Tab. 5: Prüfliste Säugetiere 

Artname (deutsch) Art ZAK 
Status 

Unter-
suchungs-
relevanz 

Vorkommen im 
Untersuchungsgebiet 

Graues Langohr Plecotus austriacus LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Große Bartfledermaus Myotis brandtii LB n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Großes Mausohr Myotis myotis N n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri N n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Mopsfledermaus Barbastella 
barbastellus LA n.d. 

Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Wimperfledermaus Myotis emarginatus LA n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Braunes Langohr Plecotus auritus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Haselmaus Muscardinus 
avellanarius  n.d. Vorkommen aufgrund fehlender 

Habitatstrukturen auszuschließen 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Wasserfledermaus Myotis daubentonii  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus  n.d. 
Vorkommen von Quartieren 
aufgrund fehlender Habitat-
strukturen auszuschließen 

Baumbestand mit entsprechenden Habitatstrukturen für baumhöhlenbewohnende Fledermausarten ist im 
Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Nur sehr eingeschränkt kommt entsprechender Baumbestand in den 
Gehölzbeständen entlang des „Brunnenbachs“ und in einem kleinen Streuobstbestand südwestlich des 
Untersuchungsgebiets vor. 

Ein Vorkommen der Haselmaus kann ebenfalls aufgrund fehlender Habitatstrukturen im Untersuchungs-
gebiet und näheren Umfeld ausgeschlossen werden. 
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5.6 Weitere Arten 
Ein Vorkommen weiterer nach BNatSchG geschützter und artenschutzrechtlich relevanter Arten kann 
aufgrund der vorhandenen Habitatstrukturen ausgeschlossen werden. 

 

 

6 Fazit 
Über die Übersichtsbegehung Artenschutz i.V.m. der Habitatpotenzialanalyse konnte nachgewiesen 
werden, dass durch den Bebauungsplan keine erhebliche Beeinträchtigung für nach BNatSchG 
geschützte Arten im Sinne des § 44 BNatSchG ausgelöst wird. 

Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(Vermeidungs-, CEF-Maßnahme) sind nicht erforderlich 
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